
 

Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko 
 

 

 

Auszug aus den Informationen der Behörde zum Thema 

 

Voraussetzungen 

 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, die im 

Kontext mit einer Corona-Infektion als besonderes Risiko eingeschätzt werden, können 

auch im Schuljahr 2020/21 zunächst im Distanzunterricht beschult werden. Dieses gilt 

auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, 

die im Fall einer Corona-Infektion besonders gefährdet wären. 

 

Im Einzelfall muss durch die Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden 

Ärztinnen und Ärzten kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche 

erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und 

somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht.   

 

Das Vorliegen der Vorerkrankung bzw. besonderen Gefährdung ist mit einer ärztlichen 

Bescheinigung bzw. bei gefährdeten Angehörigen durch Vorlage eines 

Schwerbehinderten- oder Transplantationsausweises nachzuweisen. Sollte ein Attest aus 

Sicht der Schulleitung die o. g. Bedingungen nicht eindeutig erfüllen und beispielsweise 

als Grund für die Entschuldigung nur das Alter eines Elternteils angeben, sollte den 

Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden, dass das Attest nicht eindeutig im Sinne der 

Vorgaben ist und durch die behandelnde Ärztin / den behandelnden Arzt zu spezifizieren 

ist. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, kann über die regionale 

Schulaufsicht Kontakt zur Rechtsabteilung der BSB aufgenommen werden, die dann im 

berät.  

 

 

 

Wenden Sie sich bitte umgehend an die (ggf. neuen) Klassenleitungen,  so dass 

wir die Fernbeschulung schnellstmöglich organisieren können.  

 


